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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 135-2019 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Ortsbürgermeister Stadt Bitterfeld 
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister 
Budget / Produkt: 30/ 12.21.04 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 

Bürgeranfragen 

04.06.2019    

Haupt- und Finanzausschuss 06.06.2019    

Stadtrat 12.06.2019    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Gefahrlose Überquerung am Knotenpunkt Friedensstraße/Gelbes Wasser/Wittenberger Str. durch Fußgänger 

und Radfahrer 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister, mit den zuständigen Behörden 

geeignete Maßnahmen der Verkehrsregelung zur gefahrlosen Straßenüberquerung für Fußgänger und Rad-

fahrer am Knotenpunkt Friedensstraße/Gelbes Wasser/Wittenberger Str. zu finden und umzusetzen. 

 

 

 

 

  

 

Begründung: 

 

Am Knotenpunkt Friedensstraße/Gelbes Wasser/Wittenberger Str. ist zu beobachten, dass Fußgänger  und 

Radfahrer, vor allem ältere, z.T. gehbehinderte Menschen sowie Schulkinder, relativ lange am Straßenrand 

stehen müssen und ängstlich den Straßenverkehr beobachten, bevor sie die Straßen überqueren können. Da 

erst mit der Sanierung der Straße B 100 eine optimale Lösung zu erwarten ist und dies erst nach 2024 

erfolgen wird, ist eine Übergangslösung erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass sich durch den künftigen 

Umleitungsverkehr wegen Bau der Leinebrücke, Baumaßnahmen am Innenstadtring und dem letzten 

Bauabschnitt der Dessauer Straße die  Gefährdungssituation in der Zukunft für den bezeichneten 

Personenkreis verschärfen wird. Die Situation des Jahres 2016, als die Dessauer Straße gesperrt war, muss 

uns Verpflichtung sein, hier zur Sicherheit der Menschen kurzfristig eine verantwortungsvolle Lösung zu 

schaffen. 
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

KVG LSA  

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:       

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: kann momentan noch nicht beziffert werden 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 135-2019 

 

Anlagen: 

keine 
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